
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheit und Qualität im kombinierten Verkehr (KV) 
Die vorliegende Broschüre behandelt die Informationen, die wesentlich sind, um die Sicherheit der Speditionen im 
kombinierten Verkehr zu gewährleisten. 
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1 Vorwort 

 
Die Gesellschaft Hupac prüft fortwährend die Risiken ihrer unternehmerischen Aktivität, wobei sie besondere 
Aufmerksamkeit auf die operative Aktivität in den Terminals und auf den Bahnlinien richtet. 
Die Hauptrisiken bestehen aus Unfällen mit möglichen Schäden an Personen, an den intermodalen Ladeein-
heiten (ILE), an den in dieser enthaltenen Gütern, an Infrastrukturen des Terminals und der Eisenbahn, an an-
deren Dingen von Dritten, an der Umwelt, wie auch Entgleisungen, Feuer und längere Unterbrechungen der 
Strecken. 
Die Sicherheit ist eine der höchsten Prioritäten von Hupac, die sich bemüht, ein sicheres und zuverlässiges 
System für den Transport zu ermöglichen, und die sich dafür einsetzt, die Sicherheit in den verschiedenen von 
ihr verwalteten Bereichen zu erhöhen. 
Hupac hat deshalb beschlossen, die vorliegende Broschüre zu verfassen, um ihrer Kundschaft die wichtigsten 
Informationen zu liefern, damit die Sicherheit der Speditionen im kombinierten Verkehr gewährleistet ist. 
Die Gesellschaft fordert daher ihre Kundschaft auf, die Vorschriften für das Laden und Befestigen der Güter, 
wie auch alle anderen in der vorliegenden Broschüre enthaltenen Bestimmungen, zu beachten, um die Si-
cherheit der Transporte zu gewährleisten und die Gefährdung der Tätigkeit im Terminal und/oder an der Ei-
senbahn, wie auch von Gegenständen und Personen zu vermeiden. 

 
 

2 Verhaltensregeln für die Nutzer des Terminals (Fahrer / andere Personen) 

 
Zusammenfassung der Gefahren: 
- in Anwesenheit von Hebegeräten in Bewegung und in Aktion; 
- in Anwesenheit von Eisenbahnzügen in Bewegung; 
- in Anwesenheit von Bedienungspersonal, zu Fuss und mit dem Fahrrad; 
- in Anwesenheit von Containern, die für den Transport von Gefahrengütern vorgesehen sind. 

 
Verhaltensregeln: 
- sich an die Bestimmungen des Betriebspersonals halten; 
- Verpflichtung, die angegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten; 
- die erforderliche persönliche Schutzausrüstung verwenden; 
- auf die hängenden Ladungen achten; 
- auf eventuelles Versperren und Vorspringen von Containern achten; 
- auf Eisenbahnzüge in Bewegung achten; 
- die Vorschriften der Hinweisschilder beachten; 
- bei stehendem Fahrzeug den Motor ausschalten. 

 
Verbote: 
- den Terminal ohne Genehmigung zu betreten; 
- innerhalb des Terminals zu rauchen; 
- offene Flammen oder ein beliebiges Gerät, das eine Hitzequelle verursachen könnte, zu benutzen; 
- in der Nähe eines Krans mit hängenden Ladungen oder direkt unterhalb derselben anzuhalten; 
- die Gleise beim sich Nähern oder in Anwesenheit einer Kolonne in Bewegung zu überqueren; 
- auf die Eisenbahnwagen zu steigen, wenn man nicht dazu berechtigt ist; 
- filmen und fotografieren ohne Erlaubnis. 
 
Verhaltensregeln im Notfall: 
- das anwesende Betriebspersonal über das Vorgefallene alarmieren; 
- sich sofort, unter Befolgung der vom Betriebspersonal erteilten Anweisungen, von der Gefahrenquelle ent-

fernen; 
- keine persönliche Initiative ergreifen; 
- sich zum angegebenen Treffpunkt begeben. 
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3 Hinweise über den Zustand der ILE 

 
Zunächst wird hervorgehoben, dass gemäss Art. 5.1 der Allgemeinen Bedingungen der Internationalen Verei-
nigung der Gesellschaft für den kombinierten Transport Strasse-Schiene (nachfolgend Allgemeine Bedingun-
gen der UIRR genannt) mit der Unterzeichnung des Vertragsformulars sich der Kunde zur Verantwortung da-
für verpflichtet, 
1. dass seine Angaben über ILE und Gut, insbesondere über das Gewicht und die Art des Gutes, richtig und 

vollständig sind, unabhängig von der Tatsache, ob der Kunde selbst oder die UIRR-Gesellschaft diese 
Angaben im Vertragsformular eingetragen hat oder eintragen liess, 

2. dass alle Dokumente, welche die ILE begleiten und behördlich für Kontrollen vorgeschrieben sind, richtig 
und vollständig sind, 

3. dass die eventuell bestehenden Vorschriften der Staaten, die von der Beförderung der ILE betroffen wer-
den, ebenfalls erfüllt sind. 

 
Was den Zustand der ILE und der darin enthaltenen Güter sowie die Verantwortung des Kunden betrifft, wird 
hervorgehoben, dass Art. 5.2 der Allgemeinen Bedingungen UIRR bestimmt, dass: 
ĂBei der ¦bergabe der ILE der Kunde garantiert, dass diese für den kombinierten Transport geeignet ist und 
dass dieselbe und die Güter, die sie enthält, die Sicherheitskriterien erfüllen, die für diese Art von Transport 
verlangt sind.ñ 
Unter ĂEignungñ einer ILE versteht man insbesondere, dass diese technisch für den kombinierten Transport 
zugelassen wurde, beziehungsweise dass sie mit dem Kodifizierungsschild versehen ist, oder im Fall von ISO-
Containern, mit dem ĂSafety Approval Plateñ in ¦bereinstimmung mit der ĂContainer Safety Conventionñ, und 
dass der Zustand der ILE, der zu ihrer Zulassung für den kombinierten Transport geführt hat, keine nachfol-
genden Änderungen erfahren hat. 
Unter ĂSicherheitñ versteht man, dass der Zustand der Ladeeinheit und der Güter, die diese enthält, einen 
Transport in vollkommener Sicherheit erlaubt, insbesondere, dass die Verpackung der Güter selbst, ihr Verla-
den und ihre Befestigung innerhalb der Ladeeinheit für die Besonderheiten des kombinierten Transports ge-
eignet sind; das gilt besonders im Fall des Versands von flüssigen Produkten oder von Gütern, die eine be-
stimmte Temperatur erfordern. 
Nach Art. 5.3 der Allgemeinen Bedingungen der UIRR ist der Kunde für alle Schäden verantwortlich, die infol-
ge der Nichtbeachtung der angegebenen Verpflichtungen verursacht wurden, unter anderem nach Art. 5.1, 5.2 
und 6.3 auch dann, wenn ihm keine Schuld vorzuwerfen ist. 
 
Was die gefährlichen Güter betrifft, weist man darauf hin, dass gemäss Art. 6.2 der Allgemeinen Bedingungen 
der UIRR eine ILE, die mit zugelassenem gefährlichen Gut beladen ist, den nationalen und internationalen 
Normen entsprechen muss, die für die Beförderung auf Schiene und Strasse durch gesetzliche und behördli-
che Vorschriften festgelegt sind. 
Der Art. 6.3 der Allgemeinen Bedingungen der UIRR legt fest, dass sich der Kunde mit der Übergabe einer 
solchen ILE, zusätzlich zu den Verpflichtungen gemäss Art. 5, verpflichtet: 
- zur Einhaltung der in Art. 6.2 genannten Vorschriften, 
- zur nach den speziellen Gefahrgutvorschriften richtigen Bezeichnung des Gutes im Vertragsformular, 
- zur Übergabe der richtigen Unfallmerkblätter und erforderlichen weiteren Dokumente, 
- zur Mitteilung von zu ergreifenden Vorsichtsmassnahmen, die behördlich vorgeschrieben oder aus ande-

ren Gründen erforderlich sind. 
 
Es ist also die Aufgabe des Kunden, der Hupac die ILE in einem einwandfreien Zustand zu übergeben, der ei-
nen Transport in absoluter Sicherheit erlaubt. Der Kunde muss eine perfekte Wartung und Pflege und einen 
tadellosen Einsatz der Fahrzeuge zusichern, die im kombinierten Verkehr verwendet werden, insbesondere 
indem der Phase des Ladens und der Befestigung der Güter die grösste Sorgfalt entgegengebracht wird. In 
der Tat können defekte Fahrzeuge und/oder Ladungen schwere Störungen bei der Durchführung der Trans-
porte und beachtliche Schäden sowohl an Gegenständen als auch an Personen verursachen, die nicht nur zu 
zivil-, sondern auch zu strafrechtlichen Verantwortlichkeiten führen. 
Es wird ausserdem betont, dass das angemessene Laden und Befestigen der Güter in den Ladeeinheiten der 
Sorgfaltspflicht des Kunden unterliegt. 
Da aufgrund des Obenerwähnten die Verantwortung dem Kunden obliegt, fordert Hupac ihre Kundschaft auf, 
angemessene Versicherungspolicen abzuschliessen. 
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4 Identifikation der ILE 

 

4.1 Einleitung 

 
Die ILE müssen die Kennzeichnungen tragen, die unter den Punkten 4.2 oder 4.3 angeführt sind, und die die 
Eignung für den Transport mit der Bahn, gemäss den internationalen UIC/IRS-Verordnungen, bestätigen. 
Die Kennzeichnungen auf den Containern werden direkt von den Konstrukteuren angebracht, während Kodifi-
zierungsschilder auf den Wechselbehältern und Sattelanhängern angefordert werden müssen, indem das ent-
sprechende Formular vollständig ausgefüllt und unterschrieben an die berechtigten Stellen (TC-Gesellschaft, 
Eisenbahnunternehmen oder Nationalen Behörden) gesandt wird. 
Achtung: während der Annahme der ILE in den Terminals werden jene ohne Kennzeichnungen abgelehnt. 
 
 

4.2 Container 

 
Beispiele für die Eintragung, 2 Teile (eine pro Seite) 

 
 
 
 
Die Beschriftung der Höhe für ISO-Container (ic), die eine Höhe bis 2591 mm, aufgerundet auf 2600 mm, ha-
ben, ist nicht zwingend. 
Es wird jedoch empfohlen, diese anzubringen, um evt. Akzeptanzprobleme in einigen Terminals zu vermeiden. 
 
 
 
CSC-Schild (nur die Container mit oberen Eckbeschlªgen m¿ssen f¿r die Kupplung mit dem ĂSpreaderñ ein 
gültiges CSC-Schild haben). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ci

2,9
9 1

2

2,6
8 1

2 2,5
2,6

2,6
2,6

ti(nicht erforderlich) (nicht erforderlich) 

oder 
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4.3 Wechselbehälter / Sattelanhänger 
 

Beispiele für Kodifizierungsschilder, 2 Teile (eines pro Seite) 
 
 

Wechselbehälter 
 

 
 

 

 
 

Sattelanhänger 
 

 
 

 
 

 
 

4.4 Verlust der Kodifizierungsschilder 

 
Der Kunde muss Hupac im Fall des Verlusts von einem oder allen beiden Kodifizierungsschildern der UTI 
benachrichtigen, indem er die erforderlichen technischen Daten angibt. Hupac wird die Kodifizierungsschil-
der bestellen, wenn diese von SBB/Hupac erstellt wurden. In den anderen Fällen wird Hupac die Zulas-
sungsstelle benachrichtigen, die die ILE kodifiziert hat, um so schnell wie möglich die fehlenden Kodifizie-
rungsschilder zu bestellen. 
Die Kosten in Bezug auf die Lieferung der Kodifizierungsschilder gehen zu Lasten des Kunden. 
 

4.5 Änderungen an den ILE 
 

Eventuelle Änderungen der Aussenprofile, der Stabilitätsbedingungen oder jegliche strukturelle Veränderung 
können an der kodifizierten ILE nur vorgenommen werden, nachdem die Zustimmung seitens Hupac oder 
der Zulassungsstelle erfolgt ist. 
Die Änderungen müssen von übergeordneten Einrichtungen (z.B. RINA, TÜV, usw.) zertifiziert werden. 
Für die Erlangung der neuen Schilder (im Fall von Änderungen der Aussenprofile) muss der Kunde einen 
neuen Antrag auf Kodifizierung ausfüllen und bei Hupac oder einer Zulassungsstelle einreichen. 
Sollte der Kunde strukturelle Veränderungen an einer ILE durchführen, ohne das oben angeführte Verfahren 
befolgt zu haben, ist er verantwortlich, falls Schäden oder Unfälle durch die nicht zugelassenen Veränderun-
gen verursacht werden. 
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4.6 ILU-Code 

 
Zum 1. Juli 2011 trat eine grundlegende Änderung des Verfahrens zur Kodifizierung und Eigentümerkenn-
zeichnung von Ladeeinheiten im kombinierten Verkehr in Kraft. Basierend auf der Euronorm EN 13044 wurde 
ein neues einheitliches Verfahren zur Kennzeichnung von Sattelanhängern und Wechselbehältern eingeführt, 
der ILU-Code (Intermodal Loading Unit-Code). 
 
Die bereits seit vielen Jahren weltweit bewährte Systematik des BIC-Codes für ISO-Container wurde nun auch 
in Form des ILU-Codes auf Sattelanhänger und Wechselbehälter übertragen. Jeder Eigentümer intermodaler 
Ladeeinheiten reserviert sich einen Eigentümercode (bestehend aus vier Buchstaben), ergänzt diesen um ei-
ne sechsstellige frei zu vergebende Zahlenfolge sowie eine automatisch ermittelte Prüfziffer und bringt diesen 
auf der Ladeeinheit an. 
 
Vorteile des ILU-Codes: 
 
- Einfache und eindeutige Identifizierung des Eigentümers der Ladeeinheit führt unter anderem zur Automa-

tisierung und Beschleunigung der Abläufe in den Terminals, beim Tracking & Tracing und in der Zollab-
wicklung sowie zu einer hohen, durchgängigen Datenqualität von der Buchung bis zur Rechnungsstellung. 

- Bei Eigentümerwechsel bleibt die technische Kodifizierung gültig, da die Eigentümerkennung vom gelben 
Code-Nummernschild getrennt wird. 

- Kompatibilität mit den Flottenmanagementsystemen für Container mittels BIC-Code. 
 
Was zu tun ist: 
 
1. Eigentümerschlüssel registrieren 
Auf der Webseite Ăwww.ilu-code.euñ geben Sie ihre Firmendaten ein und wählen Ihren Eigentümerschlüssel. 
Nach Bezahlung einer Registrierungsgebühr ist Ihr Code geschützt und wird im ILU-Code Register veröffent-
licht. Mit einem Eigentümerschlüssel können Sie in Kombination mit der frei wählbaren Registriernummer bis 
zu 999ó999 Ladeeinheiten markieren. 
 
2. Ladeeinheiten markieren 
Für alle Ladeeinheiten, neu gekaufte oder bereits bestehende, können Sie den Hersteller mit der Markierung 
beauftragen oder diese selbst beschriften, z.B. mit Aufklebern, die Sie auf der ILU-Code-Webseite online be-
stellen können. 
 
ILU-Code: drei Elemente 
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5 Vorankündigung der ILE für den Versand 

 
Der Kunde muss die im Kodifizierungsschild enthaltenen Daten oder jene, die auf den Containern vorhanden 
sind (Code des Eigentümers, Seriennummer, Länge, Höhe und Breite) mitteilen. 
 
 

6 Technische Beratung über die ILE und die Möglichkeiten der Ladung auf die Ei-
senbahnstrecken 

 
Der Bereich Fleet Management (FM) von Hupac, in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Diensten, die für 
den intermodalen Verkehr der verschiedenen Eisenbahnbetreiber zuständig sind, steht gerne zur Verfügung, 
um all die Hinweise zu geben, die für die Konstrukteure der ILE und die Kunden notwendig sind. 
 

6.1 Dienste / Mitarbeiter für Informationen 

 
FM ï Rolling Stock (Rollmaterial / Kodifizierung / Fahrzeuge): 
 

Mattia Vismara   tel. +41 58 8558340 fax +41 58 8558805 mvismara@hupac.com 
Michael John  tel. +41 58 8558301 fax +41 58 8558805 mjohn@hupac.com 
Olimpio Rivera  tel. +41 58 8558335 fax +41 58 8558805 orivera@hupac.com 
 
 

Sicherheit, Gefahrengüter und Abfälle: 
 

Onorato Zanini  tel. +41 58 8558210 fax +41588558801 ozanini@hupac.com 
Fabio Contrafatto  tel. +41 58 8558070 fax +41 58 8558801 fcontrafatto@hupac.com 
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7 Kombinierter Verkehr (Komplettzüge ohne Rangieren) 

 
Güter, die auf die Sattelanhänger, Container und Wechselbehälter (ILE) geladen sind. 

7.1 Transportbeanspruchungen 

  In Längsrichtung (in beiden Richtungen bis zu 1 g); 

 In Querrichtung bis 0,5 g (1 g = 9,81 m/s2 ); 

 Die Beanspruchungen in vertikaler Richtung begünstigen das 
Umstellen der Güter während des Transports. 

 

7.2 Bedingungen der ILE, verwendet für den Transport 

- sauberer Boden; 
- Seitenwände, Metallstrukturen, Dächer und Planen in gutem Zustand und unversehrt; 
- Schliessvorrichtungen der Türen und der Seitenwände gut funktionsfähig; 
- es ist verboten, Verschnürungen zu befestigen, um die Ladung, die Eckbeschläge oder die Greifkanten 

der ILE zu sichern. 

7.3 Bestimmungen für die Ladung 

- die Güter über die gesamte verfügbare Oberfläche und auf kompakte 
Weise (ohne freie Räume) verladen oder einzeln befestigen; 

- die Schüttgüter auf einheitliche und kompakte Weise über die gesamte 
Ladefläche verteilen; 

- nicht die äusseren Abmessungen der ILE überschreiten (eventuelle Ab-
weichungen müssen mit allen am Transport beteiligten Akteuren (EVU, 
KV-Operateure, Terminalbetreiber, usw.) vereinbart werden; 

- die Ladung auf gleichmässige Weise sowohl in Längs- als auch in Querrichtung 
verteilen, damit die ILE während der Umladephase ausbalanciert ist und sich 
demnach nicht aus den Greifzangen des Krans loslösen kann; 

- das Aufstapeln ist nur erlaubt, wenn die untere Schicht die gesamte Ladefläche 
einnimmt; 

- die Güter oder Beschaffenheit der Ladung dürfen keine Beanspruchungen der 
ILE verursachen, die zu Risiken für den Verkehr führen könnten. 

7.4 Befestigungen 

Um stabile Ladungen zu erzielen, muss man die einzelnen Elemente oder Stapeln 
zusammenfassen, z.B. mittels Bindungen oder mit einer Plastikfolie, die durch Tem-
peratur einziehbar ist. 
Das Aufstapeln der Säcke muss in gekreuzter Form oder nach innen geneigt ausge-
führt werden. 
Güter, die abgeweht werden können, sind gegen Herabfallen/Herabwehen zu sichern. 
Die Güter, die nicht an den Seitenwänden oder der Stirnwand gesichert sind, 
müssen aufrecht gehalten werden, mittels: 
- Festbindungen oder Niederbindungen; 
- Abstützungen; 
- Luftkissen/Staupolster; 
- Paletten oder Holztafeln in vertikaler Position; 
- Unterlagen, die den Reibungswert erhöhen. 
Vorzugsweise sind die in der ILE vorhandenen Ladungssicherungseinrichtungen zu verwenden. 
Die Abstützung muss in der Art ausgeführt werden, dass der Druck 
der Ladung auf eine so grosse Oberfläche verteilt ist, wie möglich. 
Das muss über die gesamte Breite der Ladung ausgeführt werden, in der Nähe 
der Türen oder an der Stirnseite, möglichst gegen die Eckstützen. 

7.5 Die Sicherung nur mittels Planen, Spriegel oder Metallstrukturen ist unzureichend 

Güter müssen gegen Kippen mittels Rahmen, Stützen oder Verschnürungen über ungefähr 
3/4 der Höhe gesichert sein, wenn die Stützfläche      nicht mindestens so viel beträgt, wie: 
- 6/10 in der Längsrichtung; 

- 5/10 in der Querrichtung der Höhe . 
 

 

Die zylindrischen Güter müssen mit Keilen gesichert sein, um deren Fortrollen zu vermeiden. 
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7.6 Beispiele für die Ladung 

7.6.1 Säcke 

  - auf überkreuzte Weise aufgeschichtet; 

  - nach innen geneigt; 

  - eingefügt in die Paletten, die übereinander aufgeschichtet und 
  mit Verschnürung gesichert sind. 

7.6.2 Schachteln 

  - zusammengebunden; 

  - mit Niederbindungen befestigt; 

  - vertikale Platten anwenden, um die Verschiebung in Querrichtung 
         zu vermeiden. 
 

7.6.3 Quer gelegte Rollen aus Papier 

  - mit Keilen befestigen (jeder Keil mit min. 2 Nägeln von 5 mm Ø); 

  - gegen seitliches Verschieben sichern (z.B. mit einer Reihe von Matten). 

7.6.4 Aufgestellte Rollen aus Papier (auch Fässer) 

  - gegen Verschiebung sichern (z.B. mit einer Reihe von Matten); 

  - die obere Schicht in Gruppen zusammenbinden (das Verrutschen verhindern). 

7.6.5 Quer gelegte Rollen aus Blech (Coils) 

  - die Coils auf mit Stützen ausgestattete Sattel oder Schemel laden; 

  - gegen seitliches Verschieben sichern (z.B. mit Holzlatten). 

7.6.6 Bleche, Stahlplatten 

  - zu Paketen zusammengebunden, maximale Höhe 75 cm; 

  - übereinander aufgeschichtet, maximale Höhe 1,25 m; 

  - Unterlagen zwischen die Pakete einlegen; 

  - Pakete und Stapel im Abstand von ungefähr einem Meter zusammenbinden 
        (mit 2 Bindungen in Querrichtung) 

  Reissfeste Riemen benutzen, mit min. 1400 daN, und Kantenschutz anwenden; 

  - gegen Querverschiebung sichern (z.B. mit Balken oder Bindungen). 

7.6.7 Rohre oder Profilstahl in Bündeln 

  - in höchstens 4 Schichten verladen; 

  - zwischen den Schichten, im Abstand von 2 m, Balken einfügen, die mindestens 
  einen Querschnitt von 60 cm haben (z.B. 15x4 cm, 12x5 cm); 

  - jedes Bündel mindestens zweimal zusammenbinden; 

  - die Ladung mit mindestens 2 Niederbindungen zusammenbefestigen, 
  Gurte mit Sperrklinke und mit einer Reissfestigkeit von mindestens 4000 daN. 

7.6.8 Schrott, Altpapier (lose oder in Bündeln), pulverförmige Güter, Sand und Kies  

  - maximal bis zum oberen Rand der ILE beladen; 
  - die gesamte Oberfläche bedecken 

Á das Altpapier mit Planen, Pulverförmige Güter, Sand und Kies mit Planen 
Á den leichten Schrott (Bleche, Karosserieteile, Schnittabfälle, usw.) mit ei-

nem synthetischen Netz oder mit einem leichten metallenen Netz; 

  - mit Seilen befestigen, die eine Reissfestigkeit von Ó 50 daN haben. 
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7.7 Planen zur Deckung der Ladung 

 
Die zur Deckung der Ladung verwendeten Planen müssen resistent und schwerlich entflammbar sein. 
Sie müssen das Wasser abfliessen lassen und die Bildung von Taschen vermeiden. 
Die Planen müssen mit ausreichenden nichtmetallischen Einschnürungen sicher befestigt werden, damit sie 
während der Fahrt nicht flattern können und so Gefahren für den Bahnbetrieb entstehen. 
 

 

8 Zustand der ILE 
 

8.1 Bestimmungen für die ILE 

 
Die ILE müssen gemäss den CIM-Richtlinien versiegelt werden. 
 

8.2 Zusätzliche Bestimmungen für die Ladung der ILE 

 

8.2.1 Konzentrierte Ladungen: Blechrollen (Coils), Marmorblöcke/Granit und andere schwere Güter 

 

8.2.1.1. Coils 

 
Die Ladung der Coils ist ausschliesslich auf den ILE zulässig, die für diesen Transport ausgewiesen sind. 
Die Position und das maximale Gewicht der Coils in der ILE müssen immer respektiert werden. 
Die Ladung der Coils auf nicht berechtigte ILE ist strengstens verboten, da sie die strukturelle Senkung des 
Bodens verursachen. Die Coils müssen in die dazu bestimmten Wannen positioniert und gegen das Verschie-
ben in Querrichtung befestigt oder auf die Sättel gelegt und gegen Umkippen und Verschieben gesichert wer-
den. 
Zwecks einer korrekten Verteilung des Gewichts hat die Verladung innerhalb der Wanne zentriert zu erfolgen. 
 
Für den Versand von Coils von und nach Italien muss man eine entsprechende Erklärung ausfüllen, die auf 
Anfrage erhältlich ist. 
 
Für die anderen Arten von Gütern mit konzentriertem Gewicht muss man die Höchstbelastung des Bodens be-
rücksichtigen, auf der Basis der Oberfläche, die von dem verladenen Stück eingenommen wird. 
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8.2.1.2. Marmor-/Granitblöcke 

Die Verladung der Marmor-/Granitblöcke auf die Flachcontainer muss gemäss den folgenden Punkten erfolgen: 
 

1

2

3

4

5

 
 

 Blöcke liegend verladen in 1 oder 2 Schichten, möglichst über die gesamte Ladefläche verteilt, mit oder 
ohne Zwischenräume. 

 Auf 2 oder 4 Holzunterlagen aus Weichholz stabil aufliegend. 

 Zusammengebunden zu einer Ladeeinheit mit mindestens 2 Bindemittel (Bruchkraft der Bindemittel min. 
1400 daN). 

 Die Anzahl der Niederbindungen muss entsprechend dem Gewicht der Ware angepasst werden (Bruch-
kraft der Bindemittel min. 4000 daN). 

 Die Bindemittel müssen mit Haken versehen sein, die gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind. 
Haken ohne Aushängesicherung müssen am Zurrpunkt z.B. mit Kabelbindern, Draht, usw. gesichert 
werden. 

  

      
 
 

8.2.2 Verschnürungen 
 

Ausnahmsweise dürfen äussere Gurte angehängt werden, um die Ladung an den Seiten oder Spriegeln zu 
sichern, nur wenn unbeschädigt, gut gespannt und an Stellen, die kein Hindernis für den Umschlag von ILE 
verursacht. 
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8.2.3 Befestigung von stehenden Papierrollen 

 
Papierrollen, die in einer bzw. zwei Schichten geladen sind, werden wie folgt gezurrt. 
Jede Rolle bzw. jede Rollenstapel ist durch Niederzurren gegen Wandern der Rolle gesichert. 
 

   
 

Antirutschmatten mit einem minimalen Reibbeiwert von 0,7 unter 
jede Rolle und bei gestapelten Rollen auch zwischen die Rollen 
gelegt. 

 

  
 
 
Variante 1: jede Schicht bzw. jede doppelte Schicht (Rollenstapel) ist durch Niederzurren gegen Wandern der 
Rolle gesichert. 
 

    
 

Leerpaletten als Abstandhalter an der Stirnwand aufgestapelt. 
 
Aus unseren bisherigen Erfahrungen reicht diese Befestigungsart der darüberliegenden Schicht nicht aus, um 
die Sicherheit beim Transport zu gewährleisten. Gruppe von 2, 3 oder 4 Rollen der oberen Schicht müssen 
zusammengebunden sein. 
 

     
 
Variante 2: jede Rolle bzw. jede Rollenstapel ist durch Niederzurren gegen Wandern der Rolle Optimal gesi-
chert!! 
 

  
 

  

Antirutschmatten mit einem minima-
len Reibbeiwert von 0,7 

Kantenschutzwinkel 

Niederbindung 

Leerpaletten an der Stirn-
wand aufgestapelt. 
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8.2.4 Verschiebung der Ladung 

 
Die Ware, die auf die Ladeeinheiten geladen wird, muss gut befestigt sein. Dies, um eine Bewegung zu 
vermeiden, die ernsthafte Gefahren für den Bahnbetrieb während des Transports verursachen könnte. 
ILE, die ein Aufblähen der Plane aufgrund der Verschiebung der Ladung aufweisen, sind nicht zugelassen 
 

 
 
 
 

8.2.4.1. Walzdrahtrollen 
 

Um zu verhindern, dass sich das Gut während des Transportes bewegt, muss die Querbeladung der Walz-
drahtrollen gemäss den folgenden Punkten erfolgen. 
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 Das Verdichten der Bunde ist besonders sorgfältig vorzunehmen, so dass eine gute Stabilität gewährleistet 
ist. Jedes Bund wird mit mindestens 4 Bindungen aus geglühtem Stahldraht oder Stahlband von 1400 daN 
Mindestbruchkraft zusammengehalten, die gleichmässig auf den gesamten Umfang der Bunde verteilt sind. 
Keine Bindung darf gelockert oder gebrochen sein. 

 
Die Walzdrahtrollen: 

 werden zentral in Bezug auf die Längsachse der Ladeeinheit beladen. 

 werden über die gesamte Breite auf die Balken gestützt. 

 sind mit der Stirnwand in Kontakt oder in einem Abstand von 2 Trägern auf den ersten Querträger genagelt, 
angeordnet. 
 

 
 

 werden mittels eines Kartons zusammengehalten. 

 sind mit 2 Bindemitteln gesichert (Bruchkraft der Bindemittel min. 2500 daN). 

 sind zu einer Ladeeinheit mit 1 Bindemittel zusammengebunden (Bruchkraft der Bindemittel min. 2500 daN). 
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8.2.5 Ladung nicht richtig verteilt 

 
Sollte ein übertriebener Gewichtsunterschied in Querrichtung festgestellt werden, wird der Güterwagen 
aus dem Zug ausgesetzt und man muss die Ware in der Ladeeinheit ordnen. 
 

   
 
In beiden Fällen hat eine Messanlage auf der Strecke einen Alarm ausgelöst aufgrund des Mehrgewichts 
auf der linken Seite (zu hoher querer Gewichtsunterschied). 
 
Die wichtigsten Hinweise für die Ladung der Waren sind im Punkt 7 dieses Dokuments erwähnt. 
 

 


